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Global Mobility Forum 2016 – 
Miami ruft! 
KPMG Tax Global Mobility Ser-
vices (GMS) freut sich auf das 
nächste Global Mobility Forum 
für international operierende Un-
ternehmen mit Ihnen. In diesem 
Jahr wollen wir uns mit der in-
ternationalen Global Mobility 
Community in den USA treffen. 

Im Herbst, genauer vom 17. bis 
zum 19. Oktober 2016, wird un-
ser Global Mobility Forum in Mi-
ami, Florida stattfinden. 

Wie auch in den letzten Jahren 
treffen sich für Global Mobility 
verantwortliche Manager und 
KPMG-Spezialisten aus aller Her-
ren Länder zum Erfahrungs- und 
Gedankenaustausch. Zentrales 
Thema ist die Organisation inter-
nationaler Einsätze von Arbeit-
nehmern. Es werden Informatio-
nen zu neuesten Trends und 
Umfrageergebnissen, aktuellen 
Beratungsschwerpunkten, offe-
nen Positionen und natürlich 
auch Privates ausgetauscht. Je-
der, der sich mit dem Thema 
Globale Mobilität je beschäftigt 
hat, kennt dessen Dynamik. 

Die von KPMG Tax GMS ange-
botenen Vorträge, Paneldiskussi-
onen und Workshops werden 
aktuelle Themen behandeln und 
neue Einsichten vermitteln. Wie 

immer wird es viele Praxisbei-
träge geben, die von den einge-
ladenen Unternehmen selbst 
vorgetragen werden. Auch die 
hervorragenden Netzwerkveran-
staltungen sollen nicht uner-
wähnt bleiben. 

Die Anmeldung ist ab sofort 
möglich. Ihr Ansprechpartner bei 
KPMG Tax GMS beantwortet 
Ihre Fragen sehr gern. 

Falscher Lohnsteuereinbehalt: 
Herausforderungen bei der 
Abgabe von Einkommensteu-
ererklärungen 
Jeder Arbeitgeber, der im Inland 
Arbeitnehmer beschäftigt, muss 
die Vorschriften zum Steuerab-
zug vom Arbeitslohn beachten. 
Nach Ablauf eines Jahres stellt 
er seinen Arbeitnehmern eine 
Lohnsteuerbescheinigung aus. 
Diese enthält unter anderem An-
gaben zu Bruttoarbeitslohn, 
Steuerbeträgen, und Sozialversi-
cherungsbeiträgen. 

Arbeitnehmer können unter be-
stimmten Voraussetzungen zur 
Abgabe einer Einkommensteuer-
erklärung verpflichtet sein bzw. 
dies beantragen.  
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Die Erklärung muss vollständig 
und richtig sein. Die Lohnsteuer-
bescheinigung fließt bei der Er-
mittlung der Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit in die 
Veranlagung und damit in den 
Einkommensteuerbescheid ein. 

Was aber ist zu tun, wenn die 
Lohnsteuer nicht korrekt berech-
net, angemeldet und abgeführt 
wurde, das heißt die Werte laut 
Lohnsteuerbescheinigung somit 
falsch sind? 

Regelfall: Bei Abgabe der Ein-
kommensteuererklärung ist 
nicht bekannt, dass die Lohn-
steuerbescheinigung falsch ist 

Regelmäßig besteht bei Abgabe 
der Steuererklärung weder auf 
Seiten des Arbeitnehmers noch 
auf Seiten seines Arbeitgebers 
Kenntnis über Fehler in der 
Lohnsteuerbescheinigung. Die 
Steuererklärung wird auf deren 
Basis eingereicht und im Regel-
fall entsprechend veranlagt. 

Häufig wird im Rahmen einer 
Lohnsteueraußenprüfung beim 
Arbeitgeber Jahre später festge-
stellt, dass die Lohnsteuer nicht 
korrekt abgeführt wurde. In die-
sen Fällen stellt sich die Frage, 
wer die vom Finanzamt nachge-
forderten Steuerbeträge über-
nimmt. Dies hat unter Umstän-
den Konsequenzen hinsichtlich 
der Besteuerung des Arbeitneh-
mers. 

– Die Übernahme der Steuer 
im Wege der Pauschalver-
steuerung bewirkt eine Ab-
geltung der Steuer. Es erfolgt 
keine Änderung der lohnsteu-
erlichen Werte der Lohnsteu-
erbescheinigung im Rahmen 
der Einkommensteuerveran-
lagung. Für den Arbeitneh-
mer wird der Vorgang inso-
weit gar nicht sichtbar. 

– Wird die Steuer vom Arbeit-
geber auf individueller Basis 
übernommen, führt dies 

grundsätzlich zu einer Ände-
rung der lohnsteuerlichen 
Werte. Es ergeht ein Haf-
tungsbescheid gegen den Ar-
beitgeber durch das Betriebs-
stättenfinanzamt. Eine 
Mitteilung an das zuständige 
Wohnsitzfinanzamt des Ar-
beitnehmers zur Korrektur 
der Veranlagung erfolgt meist 
nicht.  

– Wenn seitens des Arbeitge-
bers keine Übernahme der 
Steuer erfolgt, wird diese 
durch das Finanzamt beim 
Arbeitnehmer nachgefordert. 
Bei Inanspruchnahme des Ar-
beitnehmers erfolgt dies 
nicht im Rahmen der Lohn-
steueraußenprüfung, son-
dern über eine Kontrollmittei-
lung an das Wohnsitzfinanz-
amt. Die Einkommensteuer-
veranlagung wird auf Grund 
neuer Tatsachen geändert (§ 
173 AO). 

Ausnahmefall: Vor Abgabe der 
Einkommensteuererklärung ist 
bekannt, dass die Lohnsteuerbe-
scheinigung falsch ist 

Erkennt ein Arbeitgeber, dass er 
zu wenig Lohnsteuer einbehal-
ten hat, ist er grundsätzlich zur 
Korrektur verpflichtet. Dies kann 
von der einfachen Anzeige, über 
die Berichtigung bis zur Selbst-
anzeige bei Steuerhinterziehung 
oder leichtfertiger Steuerverkür-
zung reichen. Die Instrumente 
zur Richtigstellung unterschei-
den sich in der Anwendung nach 
Ursache bzw.Rechtsgrund. 
Ihnen gemein ist jedoch, dass 
sich die Erstellung richtiger Ein-
kommensteuererklärungen ver-
kompliziert.  

– Werden die Arbeitnehmer 
beispielsweise in Fällen von 
Entsendungen einkommen-
steuerlich durch den Steuer-
berater des Arbeitgebers be-
raten, liegt mindestens bei 
dem Berater möglicherweise 

aber auch beim Arbeitneh-
mer Kenntnis über den Sach-
verhalt vor. Die Abgabe der 
Einkommensteuererklärun-
gen wird in der Regel erst er-
folgen, wenn der Sachverhalt 
beim Betriebstättenfinanzamt 
angezeigt ist. 

– Ist die Anzeige bereits er-
folgt, stellt sich auch die 
Frage, inwieweit auf den feh-
lerhaften Lohnsteuereinbe-
halt im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung 
hingewiesen werden muss. 
Wird die Lohnsteuer pau-
schal vom Arbeitgeber über-
nommen, ergeben sich keine 
Auswirkungen auf die Ein-
kommensteuerveranlagung 
(mehr). Ein Hinweis ist inso-
weit nicht erforderlich. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn mit 
Nachforderungsbescheid 
festgesetzt worden ist. In al-
len anderen Fällen ist ein Hin-
weis in der Erklärung sicher-
lich angebracht. 

– Hat lediglich der Arbeitgeber 
Kenntnis von der fehlerhaften 
Lohnsteuer, so hat der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer 
entsprechend zu informieren. 
Im Rahmen dieser Informa-
tion sind Unterlagen bereitzu-
stellen, die dem Arbeitneh-
mer die Abgabe einer 
richtigen Steuererklärung er-
möglichen. 

Fazit 
Bei den Vorschriften über den 
Steuerabzug vom Arbeitslohn ist 
es nicht übertrieben von einer 
Herausforderung zu sprechen. 
Die Arbeitgeber sind in der 
Pflicht, einen korrekten Lohn-
steuerabzug zu gewährleisten. 
Dabei darf nicht aus den Augen 
verloren werden, dass ein fehler-
hafter Lohnsteuerabzug direkte 
Auswirkungen auf die Einkom-
mensteuer der Arbeitnehmer ha-
ben kann. Gerne unterstützen 
wir Sie bei konkreten Fragestel-
lungen. 
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Grenzüberschreitende Sach-
verhalte bei Mitarbeiterbeteili-
gungsprogrammen 
Wann der steuerliche Zufluss bei 
den verschiedenen Gestaltungs-
formen von Mitarbeiterbeteili-
gungsprogrammen angenom-
men wird, haben wir im letzten 
GMS Newsletter dargestellt  
GMS Newsletter März. Der vor-
liegende Beitrag behandelt die 
steuerlichen Auswirkungen von 
grenzüberschreitenden Tätigkei-
ten während der Teilnahme an 
Mitarbeiterbeteiligungsprogram-
men. 

Nachfolgend wird ein Fall be-
trachtet, bei dem ein Mitarbei-
ter, der an einem Stock-Option-
Programm teilnimmt, ins Aus-
land entsendet wird. Es soll ein 
Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung (DBA) anzu-
wenden sein, das entsprechend 
dem aktuellen OECD-Musterab-
kommen ausgestaltet ist. Des-
halb ist zu klären, wie die Auftei-
lung des Besteuerungsrechtes 
auf die beiden beteiligten Länder 
zu erfolgen hat. In der Regel 
liegt zwischen der Optionsge-
währung (Grant) und der erstma-
ligen Ausübbarkeit (Vest) ein 
mehrjähriger Zeitraum (Vesting 
Period oder Erdienungszeit-
raum). Dieser ist für eine mögli-
che Aufteilung maßgebend. Falls 
in diesem Zeitraum der Tätig-
keitsstaat wechselt, kann der 
Sachverhalt komplex werden.  

Beispiel 
Arbeitnehmer A wurden am 
01.06.2011 Optionen auf 1.000 
Aktien seines Arbeitgebers in 
Deutschland für je 10 EUR ein-
geräumt. Erstmals ausübbar sind 
die Optionen am 01.06.2013, so-
mit beträgt der Erdienungszeit-
raum zwei Jahre. Ab 01.01.2012 
wird A von seinem Arbeitgeber 
nach Italien entsendet. Er behält 
seinen Wohnsitz in Deutschland 
bei. Im Erdienungszeitraum hielt 
sich A an 312 von 440 Arbeitsta-
gen in Italien auf. Am 

01.09.2013 übt A seine Optio-
nen aus. Der börsennotierte 
Kurswert der Aktie beträgt  
15 EUR. 
 
Aufteilung  

Bei nicht handelbaren oder ver-
fügungsbeschränkten Aktienop-
tionen ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass diese zuge-
wendet werden, um zukünftige 
Tätigkeiten zu belohnen. Dem-
entsprechend muss der geld-
werte Vorteil auf den gesamten 
Erdienungszeitraum aufgeteilt 
werden. Da A seinen Anspruch 
teilweise in Italien erdient hat, 
steht Italien nach dem Abkom-
men anteilig (312/440) das Be-
steuerungsrecht zu. Dieser An-
teil ist dann in Deutschland unter 
Progressionsvorbehalt von der 
Steuer freizustellen. 

Lösung 
Marktpreis Aktien        
zum Zuflusszeit-
punkt 
 

15.000€ 

Anschaffungs- 
kosten A 
 

-10.000€ 

Geldwerter 
Vorteil 
 

5.000€ 

Gesamte Arbeits-
tage im Erdie-
nungszeitraum  
 

440 

Arbeitstage in  
Italien im Erdie-
nungszeitraum  
 

312 

In Deutschland ist der auf Italien 
entfallende geldwerte Vorteil 
von der Steuer freizustellen: 
5.000€ x 312/440 = 3.546€  

Als Arbeitslohn im Rahmen der 
deutschen Lohnabrechnung sind 
demnach zu berücksichtigen: 
5.000€ x 128/440 = 1.454€ 
 
Fazit 
Für grenzüberschreitende Sach-
verhalte ist eine entsprechende 

Dokumentation der Arbeitstage 
(Reisekalender) unumgänglich. 
Bei der Bereitstellung und Imple-
mentierung der entsprechenden 
Tools, hilft Ihnen das GMS-Team 
gerne weiter. 
 
Ausschluss des Abzuges aus-
ländischer Sozialversiche-
rungsbeiträge in Deutschland? 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
in einem Beschluss vom 
16.09.2015 (Az. I R 62/13) dem 
Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) die Frage vorgelegt, ob 
und in welchem Umfang Bei-
träge zu einer ausländischen So-
zialversicherung steuerlich in 
Deutschland berücksichtigt wer-
den dürfen.  

Sachverhalt  
Die Ehefrau war französische 
Staatsbürgerin und in der franzö-
sischen Finanzverwaltung als 
Beamtin beschäftigt. Sie zahlte 
Beiträge in die französische Sozi-
alversicherung ein. Sie lebte zu-
sammen mit ihrem Ehemann, 
der als inländischer Beamter Ein-
künfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit erzielte, in Deutschland.  
Das Finanzamt stellte die Ein-
künfte der Ehefrau auf Grund-
lage des zwischen Deutschland 
und Frankreich bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkom-
mens von der deutschen Ein-
kommensteuer frei. Es berück-
sichtigte diese Einkünfte aber 
bei der Bemessung des persönli-
chen Steuersatzes (sogenannter 
Progressionsvorbehalt). Die von 
der Ehefrau gezahlten Beiträge 
zur französischen Sozialversiche-
rung wurden vom Finanzamt 
nicht berücksichtigt. 

Beurteilung nach deutschem 
Recht 
Der BFH führt aus, dass dies 
nach deutschem Steuerrecht 
nicht zu beanstanden ist. Bei der 
Berechnung des Progressions-
vorbehalts dürfen nur berufsbe-
dingte Kosten (Werbungskos-
ten), nicht jedoch Sonder-

https://home.kpmg.com/de/de/home/insights/2016/03/gms-newsletter-maerz-2016.html
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ausgaben (dazu zählen auch So-
zialversicherungsbeiträge) abge-
zogen werden.  
Die von der Ehefrau gezahlten 
Sozialversicherungsbeiträge min-
dern auch nicht die in Deutsch-
land steuerpflichtigen Einkünfte 
des Ehemanns. Der Abzug die-
ser Beiträge ist ausgeschlossen, 
da diese in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit in Deutsch-
land steuerfreien Einnahmen 
stehen (der Arbeitslohn der Ehe-
frau unterlag der Besteuerung in 
Frankreich). 

Vereinbarkeit mit EU-Recht 
Der BFH legte nun dem EuGH 
die Frage vor, ob diese Nichtbe-
rücksichtigung ausländischer So-
zialversicherungsbeiträge euro-
parechtswidrig ist. Im Gegensatz 
zum vorliegenden Fall können 
schließlich Beiträge eines in 
Deutschland tätigen Arbeitneh-
mers zur deutschen Sozialversi-
cherung steuerlich in Deutsch-
land geltend gemacht werden. 
Hierin könnte ein Verstoß gegen 
die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
gesehen werden. Des Weiteren 
soll der EuGH entscheiden, ob 
ein Abzug der französischen Bei-
träge in Deutschland auch dann 
möglich sein soll, wenn diese 
ebenfalls in Frankreich steuer-
mindernd berücksichtigt werden 
können. 
 
Fazit 
Es bleibt abzuwarten, wann und 
wie der EuGH entscheidet. Bis 
dahin werden die Finanzämter 
den Abzug von ausländischen 
Sozialversicherungsbeiträgen in 
vergleichbaren Fällen ablehnen. 
Wir raten daher vergleichbare 
Fälle mittels Einspruch offen zu 
halten. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass der Steuer-
pflichtige von einer späteren po-
sitiven Entscheidung durch den 
EuGH profitieren kann. 
 
 

Kindergeldanspruch bei Ent-
sendungen 
Mitgliedstaaten innerhalb der 
EU/ des EWR 
Kindergeld kann entweder als 
steuerliches Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz 
(EStG) oder als sozialrechtliches 
Kindergeld nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz (BKGG) gezahlt 
werden. Sollten die Vorausset-
zungen sowohl für steuerrechtli-
ches als auch sozialversiche-
rungsrechtliches Kindergeld 
erfüllt sein, ist der Kindergeldan-
spruch nach dem EStG vorran-
gig. 
 
Nach welcher Gesetzesgrund-
lage Kindergeld im Einzelfall ge-
zahlt wird, hängt vom Wohnsitz 
bzw. gewöhnlichen Aufenthalt 
und der Steuerpflicht des jeweili-
gen Antragstellers ab.  
 
Bei unbeschränkter Steuerpflicht 
mit Wohnsitz oder gewöhnli-
chem Aufenthalt in Deutschland, 
wird der Kindergeldanspruch 
nach EStG geprüft. Gleiches gilt 
auch bei einem Wohnsitz bzw. 
gewöhnlichem Aufenthalt im 
Ausland, sofern der Antragsteller 
in Deutschland auf Antrag unbe-
schränkt einkommensteuer-
pflichtig ist oder so behandelt 
wird. 
 
Ist der Antragsteller in Deutsch-
land nicht unbeschränkt steuer-
pflichtig und wird auch nicht so 
behandelt, ist ein Kindergeldan-
spruch nach dem Bundeskinder-
geldgesetz  zu beurteilen. Vo-
raussetzung für einen Anspruch 
nach BKGG ist, dass weiterhin 
ein Versicherungspflichtverhält-
nis zur Bundesagentur für Arbeit 
vorliegt. Dieses kann bei Entsen-
dungen in einen anderen Mit-
gliedstaat aufgrund der Anwen-
dung der Rechtsvorschriften der 
VO (EG) Nr. 883/2004 weiterhin 
bestehen. Der Nachweis kann 
durch die Bescheinigung über 
die anzuwendenden Rechtsvor-
schriften – Formular A1 geführt 

werden. Das bedeutet, dass die 
deutschen Rechtsvorschriften 
über soziale Sicherheit weiter 
gelten. 
 
Neben den allgemeinen Voraus-
setzungen für Kindergeld be-
steht ein Anspruch nur, wenn 
das Kind seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland, einem EU-Mit-
gliedstaat oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsrau-
mes (EWR-Staat) hat. Dabei ist 
unerheblich, ob die Ansprüche 
aus dem EStG oder dem BKGG 
abgeleitet werden. 
 
Länder mit Sozialversicherungs-
abkommen (zum Beispiel USA, 
China, Indien) 
Bei Bestehen von Sozialversi-
cherungsabkommen ist zu prü-
fen, ob Kindergeld Bestandteil 
des sachlichen Geltungsbereichs 
des Abkommens ist. In den 
deutschen Sozialversicherungs-
abkommen mit folgenden Län-
dern ist dies der Fall: Bosnien 
und Herzegowina, Marokko, 
Montenegro, Serbien, Tunesien 
und Türkei. Hier kann bei Weiter-
geltung der deutschen Rechts-
vorschriften zum Beispiel im 
Rahmen einer Entsendung 
(Nachweis: Entsendebescheini-
gung) weiterhin ein deutscher 
Kindergeldanspruch bestehen. 
 
Sofern der sachliche Geltungs-
bereich des Abkommens das 
Kindergeld nicht umfasst, ist zu 
prüfen, ob weiterhin ein Wohn-
sitz/der gewöhnliche Aufenthalt 
in Deutschland besteht. In die-
sem Fall wird Kindergeld in der 
Regel auf Grundlage des EStG 
gezahlt. Bei Aufgabe des Wohn-
sitzes kann sich der Kindergeld-
anspruch wiederum aufgrund 
des BKGG ergeben, aber nur, 
wenn sich das Kind innerhalb 
der EU/EWR oder der Schweiz 
aufhält. Hierzu ist wieder eine 
Weiterversicherung in der deut-
schen Arbeitslosenversicherung 
erforderlich. 
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Länder ohne Sozialversiche-
rungsabkommen (zum Beispiel 
Mexiko, Singapur, Südafrika) 
Ein Anspruch auf Kindergeld 
ergibt sich nach dem EStG, so-
fern weiterhin ein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt in 
Deutschland besteht. 
 
Wird der Wohnsitz in Deutsch-
land aufgegeben, ergibt sich ein 
Kindergeldanspruch nach dem 
BKGG, aber nur, wenn sich das 
Kind innerhalb der EU/EWR oder 
der Schweiz aufhält und wenn 
der Mitarbeiter weiterhin ein 
Versicherungsverhältnis zur Bun-
desagentur für Arbeit hat. 
 
Wann spricht man von einem 
Wohnsitz? 
Nach der steuerlichen Legaldefi-
nition in § 8 AO hat jemand ei-
nen Wohnsitz dort, „wo er eine 
Wohnung unter Umständen inne 
hat, die darauf schließen lassen, 
dass er die Wohnung beibehal-
ten und benutzen wird“.  
 
Gemäß § 7 Abs.1 BGB ist der 
Wohnsitz an demjenigen Ort be-
gründet, an dem sich eine Per-
son „ständig niederlässt“.  
 
Nach beiden gesetzlichen Rege-
lungen ist jedenfalls „eine mehr 
als nur vorübergehende Aufent-
haltsnahme“ notwendig.  
 
Darüber hinaus ist auch eine 
„tatsächliche und rechtliche Ver-
fügungsgewalt über die Woh-
nung“ erforderlich. Durch regel-
mäßige Aufenthalte in den 
Ferien kann ein Wohnsitz beibe-
halten werden (BFH III R 38/14). 
Der Wohnsitz bei einem Aus-
landsaufenthalt von unter einem 
Jahr wird grundsätzlich nicht auf-
gegeben. Bei einem Auslands-
aufenthalt, der auf mehrere 
Jahre angelegt ist, kann ein 
Wohnsitz bestehen, sofern ein 
weit überwiegender Teil der ar-
beitsfreien Zeit im Inland ver-
bracht wird (mehr als 50%). Da-
neben hat der Vorbehalt im 

nutzungsbereiten Zustand mehr 
Bedeutung als die tatsächliche 
Nutzung (BFH I R 56/02). 

Es ist kein Wohnsitz begründet, 
wenn die Wohnung über einen 
längeren Zeitraum vermietet ist. 
Ebenfalls nicht ausreichend für 
die Annahme eines Wohnsitzes 
sind: 
 
– die bloße Anmeldung bei der 

Meldebehörde 
– kurzzeitiges Anmieten einer 

Ferienwohnung/eines Wo-
chenendhauses 

– regelmäßige Aufenthalte bei 
Verwandten/Freunden 

 
Eine festgelegte Mindestnut-
zungsdauer bzw. Häufigkeit der 
Nutzung wird weder nach dem 
EStG noch der Abgabenordnung 
gefordert. Die Dienstanweisung 
zum Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz (DA-KG 
2015) enthält allerdings einen 
solchen Passus. Die Familien-
kassen prüfen in eigener Zustän-
digkeit, ob ein Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt nach dem 
EStG vorliegt. Sie sind nach ei-
gener Aussage nicht an Ent-
scheidungen der Finanzämter 
gebunden. Das Bundeszentral-
amt für Steuern hat die Fachauf-
sicht für die Durchführung des 
Familienleistungsausgleiches. 
 
Die für die Durchführung des Fa-
milienleistungsausgleiches erfor-
derlichen Daten und Auskünfte 
stellen sich das Bundeszentral-
amt für Steuern, die Familien-
kassen und die Landesfinanzbe-
hörden gegenseitig zur 
Verfügung. Ziel ist es, eine ein-
heitliche Beurteilung sicherzu-
stellen. Vor Einführung der DA-
KG 2015 haben sich die Famili-
enkassen mit den Wohnsitzfi-
nanzämtern über abweichende 
Beurteilungen zum Wohnsitz 
ausgetauscht, um eine einheitli-
che Entscheidung herbeizufüh-
ren. Konnte im Einzelfall kein 
Einvernehmen erzielt werden, 

wurde die jeweils vorgesetzte 
Behörde von der Familienkasse 
oder dem Finanzamt informiert. 
Die Festsetzung des Kindergelds 
war in solchen Fällen bis zur Klä-
rung der Streitfrage unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung 
durchzuführen. Nun ist dieser 
Austausch durch die DA-KG 
2015 untersagt. Dies könnte ei-
nen Verstoß gegen das Gebot 
einer einheitlichen Rechtsan-
wendung darstellen. 
 
Die Familienkassen werden bei 
der Anspruchsprüfung für Kin-
dergeld stets nach dem Umfang 
der Inlandsaufenthalte fragen. 
Für sporadische Aufenthalte im 
Inland werden die Familienkas-
sen somit voraussichtlich im Ge-
gensatz zum Finanzamt ent-
scheiden, dass kein inländischer 
Wohnsitz mehr gegeben ist und 
den Kindergeldanspruch versa-
gen. Dies gilt für Auslandsauf-
enthalte von über einem Jahr 
Dauer. Minderjährige Kinder tei-
len den Wohnsitz mit den Eltern. 
 
Wann spricht man von einem 
gewöhnlichen Aufenthalt? 
Den gewöhnlichen Aufenthalt 
hat eine Person dort, wo sie sich 
unter Umständen aufhält, die er-
kennen lassen, dass sie an die-
sem Ort nicht nur vorüberge-
hend verweilt.  
Entscheidend ist dabei auf das 
Kriterium der tatsächlichen An-
wesenheit abzustellen. Ein zu-
sammenhängender Aufenthalt in 
Deutschland von mehr als sechs 
Monaten spricht im Regelfall für 
den gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Bundesrepublik.  
 
Fazit 
Aufgrund des Nebeneinanders 
zweier Regelungskreise mit un-
terschiedlicher Zielrichtung sind 
Entscheidungen zum Kindergeld 
zum Teil nicht konsistent. Die 
befassten Behörden wenden in 
einigen Fällen dasselbe Recht 
unterschiedlich an. Die bisheri-
gen Regeln zur Klärung der 
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Wohnsitzfrage werden seit der 
Einführung der DA-KG 2015 nur 
eingeschränkt angewendet. Die-
ser Zustand ist insbesondere für 
ins Ausland entsendete Mitar-
beiter unbefriedigend. Wir emp-
fehlen sämtliche Nachweise 
über Inlandsaufenthalte sorgfäl-
tig aufzubewahren (Zug-, Flugti-
ckets, etc.). Gerne beraten wir 
Sie zu diesem aber auch zu allen 
anderen Themen im Zusammen-
hang mit Familienleistungen. 
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Veranstaltungen 
Gerne weisen wir Sie noch auf einige themenbezogene Veranstaltungen mit Mitarbeitern der 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Referenten hin. Einen aktuellen Überblick über 
die Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  

DGFP Seminar: Grundlagen der 
befristeten Auslandsbeschäftigung 

Referent: Karl-Wilhelm Hofmann  

7. ‒ 11. November 2016, Stuttgart  

28. November ‒ 2. Dezember 2016,  
Leipzig 

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Website von DGFP e.V. unter 

www.dgfp.de   

 
 

Veranstaltung zum Thema: Schwer-
punkte in der Lohnsteueraußenprü-
fung internationaler Personaleinsätze 

Referenten: Erfahrene Partner und Ma-
nager der KPMG-Niederlassung des je-
weiligen Veranstaltungsorts werden zu 
den Seminarthemen referieren und mit 
den Teilnehmern unternehmensrele-
vante Fragen diskutieren. 
20. April 2016, Düsseldorf  

26. April 2016, Stuttgart 

3. Mai 2016, Frankfurt am Main 

11. Mai 2016, Mannheim 

12. Mai 2016, Karlsruhe 

12. Mai 2016, Hamburg 

12. Mai 2016, München 

24. Mai 2016, Berlin 

24. Mai 2016, Köln 

 

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich 
bitte an Iris Degenhardt  
idegenhardt@kpmg.com,  

Telefon: 0711 9060-41033 

Bitte registrieren Sie sich per E-Mail  
aheinrich@kpmg.com 

 

DGFP Seminar: Grenzüberschreitende 
Beschäftigung von Arbeitnehmern ‒ 
sozialversicherungs- und einkommen-
steuerrechtliche Besonderheiten 

Referent: Karl-Wilhelm Hofmann 

14. ‒ 16. Juni 2016, Frankfurt 

5. ‒ 7. Oktober 2016, Hamburg 

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Website von DGFP e.V. 

www.dgfp.de  

 

Haufe Akademie Seminar:  
Auslandsentsendung von 
Mitarbeitern 

Referent: Karl-Wilhelm Hofmann 

7. ‒ 8. April 2016, Frankfurt 

23. ‒ 24. Mai 2016, Berlin 

29. ‒ 30. Juni 2016, Köln 

12. ‒ 13. September 2016, Hamburg 

13. ‒ 14. Oktober 2016, Stuttgart 

Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter:  
www.haufe-akademie.de 

 

Global Mobility Forum 2016 – Miami 
ruft! 

17. bis 19. Oktober 2016 

 

 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
http://www.dgfp.de/seminare/seminar/982
mailto:idegenhardt@kpmg.com
mailto:aheinrich@kpmg.com
http://www.dgfp.de/seminare/seminar/984
http://www.haufe-akademie.de/
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder ei-
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